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Neuaufstellung des Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans 2020 

(RPS/RegFNP 2020) 

hier: Aufstellungsbeschluss  
 
 

Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
den folgenden Beschluss empfehle ich Ihnen: 
 

Die Regionalversammlung Südhessen beschließt gemäß § 6 Abs. 1 i. V. m § 9 HLPG die 

Aufstellung des Regionalplans Südhessen/Regionalen Flächennutzungsplans 2020 und 

beauftragt die Obere Landesplanungsbehörde als Geschäftsstelle der Regionalversamm-

lung, mit den vorbereitenden Arbeiten zur Neuaufstellung Plans zu beginnen.  

Die vorbereitenden Arbeiten für den Bereich des Ballungsraumes Frankfurt/Rhein-Main  

erfolgen in enger Abstimmung mit dem Regionalverband FrankfurtRheinMain und auf 

einheitlicher Basis. 

Die regionalplanerischen Festlegungen gem. § 5 Abs. 4 HLPG werden für die Planungsre-

gion Südhessen insgesamt auf einheitlicher Grundlage erarbeitet. Sie ist Vorgabe auch für 

den Regionalen Flächennutzungsplan.   

 

Mit freundlichen Grüßen     
 
Lindscheid 

 

Regierungspräsidentin 

 

 



 

Begründung: 

 
Der Regionalplan Südhessen / Regionale Flächennutzungsplan 2010 ist am 17. Oktober 

2011 in Kraft getreten. Gemäß § 6 Absatz 6 HLPG sind die Regionalpläne innerhalb von 

acht Jahren nach ihrem Inkrafttreten durch Neuaufstellung den veränderten Verhältnissen 

anzupassen. Innerhalb dieser Frist ist der obersten Landesplanungsbehörde ein neuer 

Regionalplan zur Genehmigung vorzulegen. Bis zum Inkrafttreten des neuen Regional-

plans gilt der bestehende Regionalplan weiter, auch wenn diese Frist überschritten wird. 

Die Verwaltung wird beauftragt, ein Arbeitsprogramm und einen Zeitplan für die Aufstel-

lung eines neuen Regionalplans Südhessen / Regionalen Flächennutzungsplans zu entwi-

ckeln. 

 
Gemäß § 9 HLPG übernimmt der Regionalplan der Planungsregion Südhessen für den 

Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main zugleich die Funktion eines gemeinsamen Flächen-

nutzungsplans. Im Ballungsraum Frankfurt/Rhein-Main enthält der Regionalplan Südhes-

sen/Regionale Flächennutzungsplan neben den regionalplanerischen Festlegungen nach 

§ 5 Abs. 4 HLPG zugleich die flächennutzungsplanbezogenen Darstellungen gemäß § 5 

BauGB.  

 

Daher sollen die planerischen Festlegungen im Ballungsraum in enger Abstimmung zwi-

schen Oberer Landesplanungsbehörde und dem Regionalverband FrankfurtRheinMain 

erfolgen. Basis dafür sind einheitliche Kriterien und Standards bei der Erstellung von Gut-

achten, Statistiken, Prognosen und bei der Festlegung von Flächenkategorien. Maßge-

bend auch für den Ballungsraum sind die Datengrundlagen und Kriterien, die den regio-

nalplanerischen Festlegungen für die Planungsregion Südhessen insgesamt zugrunde 

liegen. 

 

 

 


